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11. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 8. November 2012 
 

Tagesordnungspunkt:   23 
 
Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der 
Kindertagesstätten der Stadt Riedstadt 
  
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Riedstadt beschließt die Änderung der 
Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt Riedstadt 
zum 1. August 2013. 
 
Begründung: 
 
Die vorliegende Neufassung der Gebührensatzung für Kindertagesstätten sieht für die Jahre 
2013 bis 2015 eine jährliche Erhöhung von 5% vor. 
Sowohl die Kommunalaufsicht wie auch Kommission zur Haushaltskonsolidierung haben auf 
die Notwendigkeit weiterer Gebührenerhöhungen hingewiesen. 
 
Außerdem wird die Verpflegungspauschale für das Mittagessen entsprechend der 
Kostensteigerungen angepasst. 
 
Die Möglichkeit in der Krippe und im Kindergarten Früh- und Spätdienste tageweise 
unterschiedlich buchen zu können, soll wegen des unverhältnismäßigen Aufwandes zukünftig 
entfallen. 
 
 
 
 
Erika Zettel 
Erste Stadträtin  
 
Anlage: 1 
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